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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass Marc Aellen die Ausbildung zum dipl. Steu-
erexperten erfolgreich abgeschlossen hat. 

Die beiden Branchenverbände Treuhand Suisse 
und die Treuhand-Kammer verleihen als höchste 
Expertenauszeichnung die Titel dipl. Steuer-
experte, dipl. Treuhandexperte und dipl. Wirt- 
schaftsprüfer. An der Diplomfeier vom 1. Novem-
ber 2013 im Casino Bern durfte Marc Aellen, ne-
ben dem Wirtschaftsprüferdiplom bereits sein 
zweites Expertendiplom in Empfang nehmen. 
Diese Leistung ist umso beachtlicher, als auch in 

diesem Jahr die Anstrengungen von mehr als der 
Hälfte der Expertenanwärter nicht zum Erfolg  
führten. Die T&R Oberland AG vereint damit nun 
alle drei erwähnten Expertentitel.  Diese attestie- 
ren höchstes, eidgenössisch anerkanntes Wis-
sen in den jeweiligen Fachgebieten. 

Wir gratulieren Marc Aellen herzlich zu dieser 
grossen Leistung und wünschen ihm weiterhin 
viel Erfolg und Befriedigung bei seiner anspruchs- 
vollen Beratungstätigkeit für die T&R Oberland 
AG.

Im Sommer 2013 feierten wir im Büro Lenk zusam- 
men mit Alexandra Scheiben den erfolgreichen 
Lehrabschluss. Sie hat nahtlos bei einer grossen 
Baufirma in Thun ihre erste Stelle angetreten. 
Im August hat Michaela Kuhnen ihre Lehre be-
gonnen und sich bereits sehr gut eingelebt.

Unser Team in Gstaad konnten wir im Februar mit 
Herbert Walker verstärken. Er bringt eine lang-
jährige Treuhanderfahrung mit und ergänzt un-
ser Team in optimaler Weise. Wir wünschen ihm 
viel Freude und Erfüllung bei der Tätigkeit in un- 
serer Firma.

Auch in diesem Jahr durften wir in vielen span-
nenden Projekten mitwirken. Für das uns dabei 
entgegengebrachte Vertrauen, bedanken wir uns 
bestens. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage und für 
das neue Jahr viel Erfolg und gute Gesundheit. 

Herzliche Grüsse

T&R Oberland AG
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1. Ausgangslage
Das eidg. Parlament hat am 19. Dezember 2009, 
nach umfangreichen Vorarbeiten, die Vorlage zur Re- 
vision des Vormundschaftsrechts verabschiedet. Das 
neue Erwachsenenschutzgesetz ist in den Art. 360 ff 
des ZGB geregelt und wurde am 1. Januar 2013 in 
Kraft gesetzt.
Ob Vormundschaft oder Erwachsenenschutz – in der 
Sache geht es darum, hilfsbedürftigen Menschen zur 
Seite zu stehen und ihnen eine Stimme zu verleihen, 
falls ihre Interessen nicht anderweitig ausreichend 
gewahrt sind. Es geht um teilweise oder vollumfäng-
liche Unterstützung, um Beistand im wahrsten Sinne 
des Wortes. Stütze durch Rat und Tat für solche, die 
vor sich selber oder der eigenen Handlungsfähigkeit 
geschützt werden müssen, sofern sie den Überblick 
und die Kontrolle über ihre Angelegenheiten verlo-
ren haben. Erwachsenenschutz bewegt sich naturge-
mäss im Spannungsfeld zwischen Betreuung und 
Freiheit. 

2. Familiensolidarität
Nicht selten werden im Alltag Menschen von ihren 
Angehörigen in persönlichen und geschäftlichen 
Dingen betreut und vertreten, ohne dass diese Vertre- 
tungen rechtlich institutionalisiert sind. Typische 
Beispiele sind: Eltern betreuen ihr volljähriges, be-
hindertes Kind; die längst erwachsenen Kinder küm-
mern sich um ihre betagten Eltern; Partner erledigen 
die Angelegenheiten des kranken oder dementen 
Lebensgefährten. Sind die Vertretenen urteilsunfä-
hig und fehlt es an rechtsgültiger Ermächtigung, 
stiess man bisher an juristische Grenzen. In Aner-
kennung und Stärkung der Familienverbundenheiten 
sollen in Zukunft von Gesetzes wegen bestimmte Ver- 
tretungshandlungen innerhalb der Familie möglich 
sein.

3. Materielle Neuerungen im
 Erwachsenenschutzrecht
a) Eigene Vorsorge
Einen Fokus legt das neue Erwachsenenschutzrecht 
auf die Selbstbestimmung. So ist insbesondere zu 
berücksichtigen, was Schutzbedürftige für den sog.
Fall der Fälle selber angeordnet haben. Zwei auf 

Bundesebene neue Rechtsinstitute wurden geschaf-
fen, nämlich der Vorsorgeauftrag und die Patien-
tenverfügung. Damit diese zum Tragen kommen, 
müssen allerdings die Betroffenen und deren Bera-
ter davon wissen. Eine lückenlose Kommunikation 
ist daher zwingend.

b) Vorsorgeauftrag (Art. 360 bis 369 ZGB)
Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine handlungs- 
fähige Person jemanden für den Fall der eigenen  
Urteilsunfähigkeit mit der Vertretung in Angelegen-
heiten der Personensorge, des Rechtsverkehrs und/
oder der Vermögensverwaltung beauftragen. Damit 
können Weisungen, Auflagen oder Verbote verbun- 
den werden. Der Auftrag muss eigenhändig errichtet 
oder öffentlich beurkundet werden. Zu widerrufen  
ist er in den gleichen Formen, durch Vernichtung  
oder durch Neuerrichtung, soweit letztere nicht offen- 
sichtlich eine blosse Ergänzung ist. Erlangt die auf-
traggebende Person wieder ihre Urteilsfähigkeit, 
verliert der Auftrag seine Wirksamkeit von Gesetzes 
wegen. Der Auftraggeber ist im eigenen Interesse 
dafür verantwortlich, dass sein Auftrag im entschei-
denden Moment aufgefunden wird. Es gibt dafür die 
Möglichkeit, den Hinterlegungsort beim Zivilstands-
amt eintragen zu lassen. Erfährt die Erwachsenen-
schutzbehörde (ersetzt nach neuem Recht die Vor-
mundschaftsbehörde) von einem Fall von Urteilsun-
fähigkeit, hat sie sich nach einem Vorsorgeauftrag 
zu erkundigen und bei dessen Vorliegen die Gültig-
keit, das Vorliegen der Voraussetzungen und die Eig- 
nung der beauftragten Personen zu überprüfen. 
Nimmt die beauftragte Person den Auftrag an, stellt 
die Behörde ihr eine Bescheinigung über die Befug-
nisse aus. Seine Aufgaben hat der Beauftragte ent-
sprechend dem obligationenrechtlichen Auftrags-
recht sorgfältig wahrzunehmen; bei Interessenkon-
flikten entfallen die Befugnisse von Gesetzes wegen. 
Ein angenommener Vorsorgeauftrag ist kündbar;  
fristlos bei Vorliegen wichtiger Gründe, grundsätlich 
aber mit einer Zweimonatsfrist unter schriftlicher Mit- 
teilung an die Erwachsenenschutzbehörde. Der Vor-
sorgeauftrag entspricht einem grossen Bedürfnis der 
Praxis, insbesondere für betagte resp. älter werden-
de Menschen, die ihre Kräfte schwinden sehen, aber 
noch selber über ihr Schicksal bestimmen können 
und wollen. Im Alltag wird es freilich oft so sein, 

Das neue Erwachsenenschutzgesetz, 
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
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dass eine Unterstützung schon vor der wirklichen 
Urteilsunfähigkeit vonnöten ist, was grundsätzlich 
mittels entsprechenden Vollmachten abgedeckt  
werden kann. Diesbezügliche Abgrenzungsfragen 
wird die Praxis zu lösen haben.

c) Patientenverfügung (Art 370 ff ZGB)
Neben dem Vorsorgeauftrag wird neu im ZGB auch  
die Patientenverfügung aufgenommen. Bislang war  
diese hier und dort in der kantonalen Gesundheitsge- 
gebung bereits verankert. Mittels einer Patienten-
verfügung kann eine urteilsfähige Person in Vorweg- 
nahme eines Krankheitsfalls bestimmen, wie sie im  
Falle ihrer Urteilsunfähigkeit behandelt werden will, 
welchen medizinischen Massnahmen sie zustimmen 
will oder welche sie ablehnen möchte. Das erfordert 
je nach Situation mehr oder weniger, aber immer ein 
gewisses Mass an Voraussicht. Möglich ist indessen 
auch die Bezeichnung einer Person, die, allenfalls 
unter Beachtung der in der Verfügung erteilten Wei-
sungen, entscheidungsbefugt wird. 

Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten,  
zu datieren und zu unterzeichnen. Eine formungül-
tige Verfügung kann allerdings nicht einfach wir-
kungslos sein und muss zumindest im Rahmen der 
Eruierung des mutmasslichen Willens des Ur- 
teilsunfähigen zum Tragen kommen. Der Hinterle-
gungsort kann auf der Versichertenkarte vermerkt  
werden; Ärzte haben das Vorhandensein einer Pati- 
entenverfügung im Falle der Urteilsunfähigkeit  ei- 
nes Patienten abzuklären. Weil Patientenverfügun-
gen aber gerade auch in Dringlichkeitssituationen 
zum Zuge kommen sollten, ist jedem Verfügenden 
anzuraten diese unter Benachrichtigung der Ange-
hörigen an einem gut zugänglichen Ort aufzubewah-
ren. Überhaupt steht das rechtzeitige Auffinden in 
erster Linie in der Verantwortung des Verfassers. Im 
Gegensatz zum Vorsorgeauftrag hat keine Behörde 
über die Wirksamkeit zu befinden. Einer Patienten-
verfügung ist jedoch durch das Medizinalpersonal 
grundsätzlich zu entsprechen. Bestehen allerdings 
konkrete und begründete Zweifel, dass sie noch dem 
Willen des Patienten entspricht, kann der Arzt im  
Patientendossier festhalten, warum der Verfügung 
nicht entsprochen wird. In diesem Fall oder wenn 
die Patienteninteressen in einer anderen Form ge- 

fährdet sind, können nahestehende Personen oder 
auch etwa das Pflegepersonal die Erwachsenen-
schutzbehörde anrufen.

4. Massnahmen von Gesetzes wegen
Ist jemand urteilsunfähig geworden, ist er hand-
lungsunfähig. Daran ändert sich grundsätzlich auch 
im neuen Recht nichts. Unter dem Titel „Massnah- 
men von Gesetzes wegen für urteilsunfähige Per-
sonen“ sind diesbezüglich allerdings in beschränk-
tem Umfang gesetzliche, also ohne behördlichen 
Entscheid eintretende Vertretungsverhältnisse vor- 
gesehen, so dass trotz vorliegender Handlungsun-
fähigkeit unter bestimmten Umständen keine er-
wachsenenschutzrechtlichen Massnahmen notwen- 
dig werden. Unter diese Massnahmen fallen  die Part- 
nervertretung, Vertretung bei medizinischen Mass-
nahmen und Heimregelungen.

a) Partnervertretung
Ehegatten und eingetragene Partner haben ein die  
Alltagsangelegenheiten und die sog. ordentliche  
Verwaltung umfassendes Vertretungsrecht. Voraus-
setzung dafür ist, dass diese Person mit der urteils- 
unfähigen Person einen gemeinsamen Haushalt 
führt oder, falls diese z.B. in einem Heim wohnt, ihr 
regelmässig und persönlich Beistand leistet. Nöti- 
genfalls ist auch die Befugnis zur Posterledigung ent-
halten, wobei der Begriff „Post“ auch elektronische  
Nachrichten und dgl. umfasst. Für Rechtshandlung-
en, die diese Alltagsadministration übersteigen, ist 
die vertretungsbefugte Person auf die Zustimmung 
der Erwachsenenschutzbehörde angewiesen. Für die 
Vertretung gilt im Übrigen sinngemäss das Auftrags-
recht. Für den Umgang mit Dritten kann die Erwach-
senenschutzbehörde dem Vertretungsberechtigten 
eine entsprechende Bescheinigung aushändigen. 
Sollten die Interessen des Vertretenen gefährdet 
oder nicht (mehr) gewahrt sein, hat die Behörde 
hier einzuschreiten, gegebenenfalls die Vertretungs-
befugnis zu beschränken oder zu entziehen und eine 
Beistandschaft zu errichten.

b) Vertretung bei medizinischen Massnahmen
Bislang bestimmte mehrheitlich kantonales Recht, 
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wer im medizinischen Bereich vertretungsbefugt 
war, wenn für einen Urteilsunfähigen ohne Patien-
tenverfügung und ohne bestehende Vertretung Ent-
scheide anstanden. Neu wird diese Sachlage in Art. 
377 ZGB geregelt. Abgesehen von dringlichen, d.h. 
keinen Aufschub duldenden Fällen, in welchen der 
behandelnde Arzt nach dem mutmasslichen Willen 
des Urteilsunfähigen die notwendigen medizini-
schen Massnahmen ergreifen muss, besteht eine 
siebenstufige Kaskade von vertretungsbefugten Per-
sonen. Im Gegensatz zur Partnervertretung geht die 
Kaskade aber über den zivilstandsrechtlichen Trau- 
resp. Partnerschein hinaus, berücksichtigt also nicht 
nur Formal-, sondern auch Realbeziehungen. Die Kas- 
kade sieht nachstehende Reihenfolge vor:

1. Person mit Vorsorgeauftrag
2. Person für medizinische Belange
3. EhegatteIn oder eingetragene PartnerIn
4. Person im gemeinsamen Haushalt
5. Nachkommen
6. Eltern
7. Geschwister

Zu den unter Ziffer 4 genannten faktischen Lebens- 
gemeinschaften gehören nicht nur Konkubinats- 
partner, sondern auch bspw. Freunde oder Angehö-
rige, soweit von einer Verantwortungsgemeinschaft 
und nicht von blosser Wohngemeinschaft auszuge-
hen ist. Deshalb sind die Voraussetzungen des ge-
meinsamen Haushalts und der persönlichen Fürsorge 
kumulativ zu erfüllen, im Gegensatz zu Ehe- und 
eingetragenen Partnern.

Der behandelnde Arzt hat einen Behandlungsplan zu 
erstellen und mit dem Vertretungsberechtigten alle 
wesentlichen Umstände inkl. Risiken zu besprech- 
en, so dass dieser entscheiden kann. Zu entscheiden 
hat er selbstverständlich nach dem mutmasslichen 
Willen und den Interessen des Vertretenen, und 
dieser ist soweit möglich trotz Urteilsunfähigkeit in 
die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Liegt 
kein Vorsorgeauftrag vor und ist niemand da, wel-
cher die Interessen der betroffenen Person vertritt, 
ist, auf Ersuchen eines Angehörigen, eines Arztes 
oder von Amtes wegen, eine Beistandschaft zu er- 
richten.

c) Heimregelungen
In Artikel 382 ff ZGB wird festgehalten, dass für  
die Betreuung Urteilsunfähiger in einer Wohn- oder 
Pflegeeinrichtung stets ein schriftlicher Betreuungs- 
vertrag abzuschliessen ist. Damit soll eine gewisse 
Begleitung sowie Transparenz über die Heimleis- 
tungen sichergestellt werden. Die Vertretung der 
urteilsunfähigen Person gegenüber dem Heim rich-
tet sich sinngemäss nach der Kaskade für Vertretun-
gen bei medizinischen Massnahmen. Kümmert sich  
niemand um die betroffene Person, hat das Heim die 
Erwachsenenschutzbehörde zu benachrichtigen, 
damit eine Beistandschaft geprüft werden kann, die 
idealerweise sowohl die fehlende Rechtsvertretung 
und - wenn nötig - auch eine drohende Vereinsa-
mung abzudecken vermag. Institutionen, in denen 
Urteilsunfähige betreut werden, sind neu einer kan-
tonalen Aufsicht unterstellt, welche diese in ihrer 
Tätigkeit überwachen.

d) Beistandschaften
Aus Platzgründen kann in diesem Artikel nicht auf  
die Arten der (neuen) Beistandschaften eingegan-
gen werden, welche in der Reform teilweise neu  
konzeptioniert wurden. Der Vollständigkeit halber  
seien diese nachfolgend noch erwähnt, es wird  
unterschieden zwischen 

- Begleitbeistandschaft
- Vertretungsbeistandschaft
- Mitwirkungsbeistandschaft und 
 umfassende Beistandschaft

Fazit
Das neue Erwachsenenschutzgesetz hat die gelebte 
Praxis aufgenommen und ist eine bedeutende 
Reform und Neukonzeptionierung. Der Kern liegt 
darin, dass der Wille einer Person immer zuoberst 
steht und dieser im Falle einer Urteilsunfähigkeit 
auch umgesetzt wird. 
Für Laien ist es sinnvoll, dass sie sich durch eine 
Vertrauens- und Fachperson (z.B. Treuhänder oder 
Notar) bei der Errichtung des Vorsorgeauftrages und 
der Patientenverfügung beraten und unterstützen 
lassen. Jede Lösung muss individuell erarbeitet wer-
den. Hierzu verweisen wir auch auf die Homepage 
der Pro Senectute (www.pro-senectute.ch, Stichwort 
DOCUPASS), wo wertvolle Hinweise mit den dazuge-
hörigen Formularen zu finden sind. 


